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ANALYSEN UND BERICHTE

STABILISIERUNGSPOLITIK

Stabilisierungspolitik im Bundesstaat
Christian Smel<al, Innsbruck

In Innsbruck fand kürzlich ein Kongreß zum Thema „Stabilisierungspolitik Im Bundesstaat“ statt’). 
Wissenschaftler und Praktiker aus der Bundesrepublik, tisterreich und der Schweiz analysierten 
anhand von Länderberichten die stabilisierungspolitische Eignung öffentlicher Haushalte in födera
listisch organisierten Staaten. Der folgende Artikel faßt die Ergebnisse zusammen.

A ngesichts der starken staatsrechtlichen, w irt
schaftsstrukturellen und wohl auch mentali

tätsmäßigen Unterschiede in den drei Ländern war 
von vornherein nicht zu erwarten und auch nicht 
beabsichtigt, eindeutige Lösungen zu erarbeiten 
oder gar aus wissenschaftlicher Sicht neue theo
retische Erkenntnisse zu präsentieren. Im Vorder
grund stand vielmehr das Anliegen der Differen
zierung und Relativierung so mancher „eingefah
rener“ Anschauungen, Verhaltensweisen und 
Anwendungsregeln in der Stabilisierungspolitik. 
Hierbei zeigte sich sehr rasch, daß beim Stellen
wert der wirtschaftspolitischen Ziele im Rahmen 
der gesellschaftspolitischen Ziele und der stabili
sierungspolitischen Ziele im Rahmen der allgemei
nen wirtschaftspolitischen Ziele von Land zu Land 
Unterschiede bestehen. Daneben ist aber auch 
das finanzpolitische Instrumentarium im Rahmen 
der allgemein zur Verfijgung stehenden stabilisie
rungspolitischen Instrumente von Land zu Land 
sehr unterschiedlich.

Die Probleme bzw. die Notwendigkeit der Z ie l
rangordnung und Zielkoordinierung  standen da
her bei fast allen Aussagen im Raum. Dabei wur
de deutlich, daß die entsprechenden politischen 
Vorentscheidungen in den einzelnen Ländern ent
weder nicht getroffen^) oder nicht immer mit der 
erforderlichen Klarheit ausgedrückt werden, um 
eine zieladäquate Maßnahmenpolitik ableiten zu 
können. Erschwerend tr itt hinzu, daß wirtschafts-

') Veranstalter war das Institut für Finanzwissenschaft der Univer
sität Innsbruck in Zusammenarbeit mit der Konferenz der Länder
finanzminister der Bundesrepublik Deutschland.
=) In der Schweiz wurde erst zu Beginn dieses Jahres der viel
diskutierte Konjunkturartikel in der Bundesverfassung verab
schiedet.

Prof. Dr. Christian Smekal, 40, is t Ordinarius 
für Finanzwissenschaft an der Universität 
Innsbruck.

politische Instrumente im allgemeinen und stabi
lisierungspolitische Instrumente im speziellen In 
hohem Maße selbst Zielkomponenten enthalten.

Unterschiedliche Bewertungen der Ziele einer
seits und der Zielkomponenten von Instrumenten 
andererseits führen nun dazu, daß sich im inter
nationalen Vergleich das Spektrum der angewen
deten Instrumente sehr vielfältig und manchmal 
sogar widersprüchlich darstellt. So wird beispiels
weise einerseits (vor allem von Schweizer Vertre
tern) die Konsolidierung von öffentlichen Haus
halten als Voraussetzung einer Stabilisierungs
politik  betrachtet, andererseits aber eine expan
sive Haushaltspolitik zur Aufrechterhaltung der 
gesamtwirtschaftlichen Nachfrage gefordert. Auf 
einer verwandten Ebene liegt die Kontroverse 
zwischen den Vertretern, die die Preisstabilisie
rungspolitik im Interesse einer angebotsseitigen 
Kostenentlastung als Voraussetzung einer nach
haltigen Stabilisierung ansehen, und jenen Ver
tretern (vor allem auf österreichischer Seite), die 
der öffentlichen Nachfragebeeinflussung und da
mit der unmittelbaren Arbeitsplatzsicherung eine 
höhere stabilisierungspolitische Effizienz ein
räumen.

Stand und Grenzen der Stabilisierungspolitik

Littmann setzte sich zunächst kritisch mit der key- 
nesianischen Stabilisierungstheorie  auseinander, 
die bekanntlich der Nachfragesteuerung durch öf
fentliche Haushalte die größte Effizienz zumißL 
Die Grenzen der Anwendung dieses Konzeptes 
zeigen sich heute vor allem darin, daß alle Vari
anten der „fiscal po licy“ zu schwerwiegenden 
Eingriffen in die Allokationsfunktion der öffent
lichen Haushalte und die Allokationssteuerung 
des Marktes führen. T ritt der Staat selbst als 
Nachfrager kompensatorisch zur gesamtwirt
schaftlichen Nachfrage auf, so verweist er seine
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eigenen Aufgaben der öffentlichen Güterbereit
stellung in einen dahinter liegenden Rang. Be
schränkt er sich darauf, durch öffentliche Mittel 
die private Nachfrage zu beeinflussen, so ist es 
höchst fraglich, ob und wie die Wirtschaftssub
jekte reagieren. Z ielt der Staat darauf ab, der 
Nachfragebeeinflussung am Markt dadurch Nach
druck zu verleihen, daß er die Globalsteuerung 
durch gezielte Interventionen („Feinsteuerung“ ) 
ergänzt und/oder ersetzt, so zieht dies eine sta
bilisierungspolitisch bedingte Investit/onslenkung 
nach sich, wodurch das marktwirtschaftliche A llo
kationssystem tendenziell durch das politische 
Steuerungssystem ersetzt wird. Ob die Instabili
täten des politischen Lenkungssystems geringer 
einzuschätzen sind als die des zu korrigierenden 
marktlichen Steuerungssystems, muß bezweifelt 
werden.

Die Skepsis gegenüber allen Konzepten, die die 
Stabilisierungspolitik ausschließlich einem einzi
gen Instrument übertragen, bringt Littmann auch 
gegenüber den Monetaristen zum Ausdruck. Die 
Konzentration der Aufgabe der gesamtwirtschaft
lichen Nachfragesteuerung bei der Notenbank 
durch eine entsprechende Geldmengenpolitik 
muß auch bei diesem Instrument zu einer Über
forderung und zur Gefahr der Politisierung führen.

Messungsprobleme konjunktureller Effekte

Selbst wenn unterstellt wird, daß die theoreti
schen Prämissen der keynesianischen Fiskalpoli
tik  bzw. der monetaristischen Schule mit der W irk
lichkeit übereinstimmen, steht die Stabilisierungs
politik heute noch immer vor dem Problem, daß 
die Diagnose und Prognose von ökonomischen 
Instabilitäten sowie die Meßbarkeit von Effekten 
stabilisierender Maßnahmen beim gegenwärtigen 
Stand der Forschung nicht in ausreichendem Maß 
möglich sind. Die diesbezüglichen ernüchternden 
Feststellungen Littmanns vertiefte und verstärkte 
Sievert in seinem Referat über die Meßbarkeit 
konjunktureller Verhaltensweisen von öffentlichen 
Haushalten. Sievert stellte in Abrede, daß kon
junkturgerechtes Verhalten öffentlicher Haushalte 
meßbar sei. Ein bescheidener Anfang sei aber in
sofern gemacht worden, als man heute — nach 
der Überwindung der Vulgärbetrachtung von Haus
haltssalden -  die öffentliche Finanzgebarung zu 
m ittelfristigen Bezugsgrößen in Beziehung setzt, 
was immer dann grobe Aussagen über konjuni<- 
turelie Impulse erlaube, wenn die öffentlichen 
Ansprüche an das gesamtwirtschaftliche Produk
tionspotential von dem abweichen, woran sich die 
W irtschaft „m itte lfris tig “ gewöhnt hat (Konzept 
des konjunkturneutralen Haushalts). Aber bereits 
bei der Beurteilung der Wirkungen der primären 
Impulse auf die Gesamtwirtschaft müsse vor vor
eiligen Schlüssen gewarnt werden, da der Schluß

von Einzelwirkungen finanzpolitischer Maßnah
men auf wirtschaftliche Gesamtwirkungen speku
lativ und „grober Unfug“ sei.

Nach Sievert kann das „Im pulskonzept“ im Rah
men einer m ittelfristig orientierten Finanzpolitik 
eine wichtige stabilisierungspolitische Hilfestel
lung leisten. Für eine konsequente antizyklische 
Finanzpolitik sei das Konzept der Impulsmessung 
nicht geeignet, da es die unerläßlichen Angaben 
über die gesamtwirtschaftlichen Wirkungen der 
öffentlichen Finanzpolitik nicht liefern könne. 
Diese eindeutige und wohl auch absichtlich pro
vokant form ulierte Absage an die antizyklische 
Budgetpolitik mußte verständlicherweise Kritik 
hervorrufen. Die Tatsache, daß die gesamtwirt
schaftlichen Wirkungen der Finanzpolitik (noch) 
nicht exakt meßbar sind, schließt nicht generell 
aus, daß in bestimmten konjunkturellen Situatio
nen antizyklische Nachfragebewegungen der öf
fentlichen Haushalte einen Beitrag zur Stabilisie
rung der Gesamtnachfrage leisten können. Der 
Vorwurf gegen die antizyklische Budgetpolitik 
findet nur dann seine Berechtigung, wenn dieses 
Instrument ausschließlich und alleinverantwortlich 
zum „deus ex machina“ der Stabilisierungspolitik 
aufgewertet wird.

Stabilisierungspolitik im Kleinstaat

Der österreichische Finanzminister wies in seinem 
Referat auf die stabilisierungspolitischen Proble
me eines kleinen am Freihandel interessierten, 
mit der Weltwirtschaft eng verflochtenen Staates 
hin. Der Spielraum für eine nationale Stabilisie
rungspolitik ist äußerst eng. Die internationale 
Dimension des Konjunkturphänomens läßt die 
„Machbarkeit der Konjunktur“ zur Illusion werden. 
Die Aufgabe der staatlichen Konjunkturpolitik 
muß es sein, im Interesse der Beschäftigungs
sicherung Nachfrageimpulse von seiten der öffent
lichen Haushalte zu geben und gleichzeitig Vor
sorge für die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
der W irtschaft zu treffen. Der Erfolg dieser Be
mühungen hängt entscheidend davon ab, ob es 
gelingt, durch eine internationale Abstimmung 
gleichgerichteter konjunkturpolitischer Maßnah
men außenwirtschaftliche Störfaktoren abzu
schwächen oder zu beseitigen.

Stabilisierung und Föderalismustheorie

Den engeren Bezug zum Kongreßthema stellte 
Breton (Toronto) in seinem Referat her. Die Ent
scheidung, welche politische Ebene in einem 
Bundesstaat mit der Stabilisierungsaufgabe zu 
betrauen ist, wird von den meisten Autoren zu
gunsten des Zentralstaates entschieden. Ausge
hend von der Theorie der öffentlichen Güter wird 
argumentiert, daß das „Gut Stabilisierung“ die
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Eigenschaften eines reinen Kollektivgutes auf
weise und daher zentral bereitzustellen sei. Bre
ton verweist darauf, daß aus den Annahmen die
ser Theorie notwendig die Forderung nach einer 
„Weltregierung“ für die stabilisierungspolitische 
Aufgabe resultieren müßte.

Der „statischen“ Kollektivguttheorie stellt Breton 
einen kostenorientierten Ansatz gegenüber. Da
nach muß theoretisch die Stabilisierungsfunktion 
jener gebietskörperschaftlichen Ebene zugewie
sen werden, wo deren Erfüllung mit den gering
sten Bereitstellungs- und Organisationskosten 
verbunden is t Dabei ergibt sich das Problem, die 
bei der Bereitstellung entstehenden Kostenarten 
zu bestimmen und Annahmen zu treffen, welche 
Kostenverläufe sich in Abhängigkeit vom Zentrali
sierungsgrad ergeben. Nimmt man an, daß die 
Bereitstellungskosten des Stabilisierungsgutes 
von der Größe des Landes, der Größe und Streu
ung der Bevölkerung, der Anzahl der gebietskör
perschaftlichen Einheiten u .a .m . abhängen, so 
folgt daraus, daß nicht von vornherein bestimmt 
werden kann, welche politische Ebene das Stabi
lisierungsgut am kostengünstigsten „produzieren“ 
kann. Für die Praxis ergibt dieser Ansatz Bretons 
unter Umständen Hinweise dafür, warum in ver
schiedenen Ländern im internationalen Vergleich 
die Stabilisierungsaufgaben so unterschiedlich 
auf die gebietskörperschaftiichen Ebenen verteilt 
sind.

Rechtliche und ökonomische Gesichtspunkte

Die Rechtsgrundlagen der Stabiiisierungspolitik in 
den drei Ländern sind sehr unterschiedlich. Einem 
„perfektionistisch“ anmutenden Gesetzesinstru
mentarium in der Bundesrepublik (Gesetz zur 
Förderung der Stabilität und des Wachstums der 
Wirtschaft von 1967, Grundgesetzartikel 109 und 
104 a) stehen in der Schweiz und in Österreich 
Ad-hoc-Maßnahmen bzw. fre iw illige Vereinbarun
gen der Entscheidungsträger gegenüber. Der 
kürzlich in der Schweiz verabschiedete Konjunk
turartikel bedarf noch der Beschlußfassung aus
führender Gesetze, um wirksam werden zu 
können.

Aus rechtlicher Sicht wird allgemein nach einer 
konjunkturpolitischen Rechtsordnung gerufen. 
Wird von ihr doch vermehrte Rechtssicherheit, 
eine Ordnung der bundesstaatlichen Kompeten
zen und eine Begrenzung der zentralen Staats
macht erwartet. Aus ökonomischer Sicht w ird je 
doch auf die Schwierigkeiten der gesetzlichen 
Determinierung konjunktureller Eingriffe verwie
sen, da zum einen nicht immer die richtige kon
junkturelle Einsatzstelle gefunden werde und zum 
anderen konjunkturelle Tatbestände jeweils auf 
eine spezifische einmalige Situation zurückzufüh

ren sind, die sich nur schwer allgemeingesetzlich 
normieren lassen. Im deutschen Stabilitätsgesetz 
ist beispielsweise bei den Maßnahmen zur Kredit
limitierung der Gemeinden die falsche Einsatz
stelle gewählt worden, da diese auf die Bezah
lung und nicht auf die konjunkturell wirksame 
Auftragsvergabe der Investitionsleistungen ab
stellen.

Der entscheidende Konflikt der finanzpolitischen 
Stabilisierungspolitik im Bundesstaat ergibt sich 
im Verhältnis zum Selbstbestimmungs- bzw. 
Selbstverwaltungsrecht der Länder bzw. Gemein
den. Sollen konjunkturpolitische Maßnahmen, die 
im Hinblick auf die erwarteten Wirkungen in 
hohem Maße unsicher sind, Vorrang haben vor 
„gesicherten“ Werten der Bundesstaatlichkeit und 
Selbstverantwortung? Dieser Z ielkonflikt tr itt In 
allen drei Ländern auch deshalb in den Vorder
grund, da sich die konjunkturpolitische Einsatz
stelle der öffentlichen Investitionen in einem 
überwiegenden Maße auf Gemeindeebene befin
det. Die Frage, ob deren Beeinflussung durch 
Maßnahmen der Globalsteuerung oder der geziel
ten „Feinsteuerung“ erfolgen soll, w irft sowohl 
das Problem einer Änderung der bestehenden 
Rechtsordnung als auch des ökonomischen Len
kungssystems auf.

Einnahmenverteilung im Bundesstaat

Grundsätzlich wurde festgestellt, daß das steuer
liche Einnahmenverteilungssystem nicht einseitig 
unter konjunkturpolitischen Gesichtspunkten be
urte ilt werden kann. Ein stabilisierungspolitischer 
Beitrag kann dann am ehesten erwartet werden, 
wenn die Verteilung so vorgenommen wird, daß 
auf Länder- und vor allem Gemeindeebene eine 
Verstetigung der Einnahmen eintritt. In dieser 
Hinsicht sind die Steuerverteilungsregelungen in 
allen drei Ländern nicht günstig zu beurteilen, 
wobei vor allem die Schweiz aufgrund ausgepräg
ter kantonaler und kommunaler Steuergestal
tungsrechte große regionale und konjunkturelle 
Aufkommensschwankungen aufweist.

Der Vorschlag von Haller (Zürich) und Lehner 
(Wien), die einkommensabhängigen Steuern auf 
die Bundesebene und die weniger konjunktur- 
reagiblen Steuern auf die Länder- und die Ge
meindeebene zu übertragen, wird zum einen aus 
staatsrechtlichen Bedenken und zum anderen aus 
ökonomischen Gründen kritisch beurteilt. Neben 
den Schwierigkeiten, die Zustimmung zu einem 
derart eingreifenden Verfassungsumbau zu erhal
ten, wird darauf hingewiesen, daß die ausschließ
liche Zuteilung von so bedeutsamen Steuerquel
len an verschiedene gebietskörperschaftliche 
Ebenen im Zeitablauf mit einer Auseinanderent
wicklung des Steueraufkommens der einzelnen
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Ebenen verbunden sein müßte. Größere Zustim
mung finden daher die Vorschläge, die auf eine 
Ausweitung des Steuerverbundes durch Einbe
ziehung l^onjunkturreagibler Steuern der Gemein
deebene (vor allem der Gewerbesteuer) abzielen. 
Durch entsprechende Verteilungsregeln können 
den Ländern und Gemeinden auf diese Weise 
stetiger fließende Einnahmen aus dem Steuer
verbund zugewiesen werden.

In der Diskussion wurde auch zum Ausdruck ge
bracht, daß steuerpolitische und steuertechnische 
Faktoren die Stabilisierungseffizienz beeinträch
tigen. Zweckbindungen von Einnahmen für Inve
stitionen (Straßenbau) und/oder Sonderhaushalte 
(Bahn, Post) führen im Konjunkturverlauf zu pro
zyklischen Effekten. Die Schwankungen des Ein
kommensteueraufkommens als Folge der Veran
lagungspraxis bzw. des Queilenabzugs (bei der 
Lohnsteuer) können natürlich nicht nur auf kon
junkturelle Entwicklungen zurückgeführt werden 
und erfordern daher den differenzierten Einsatz 
konjunkturpolitischer Maßnahmen zu verschiede
nen Zeitpunkten.

Ausgabenpolitische Stabilisierung

In der Bundesrepublik sieht das Stabilisierungs
gesetz Ausgabenvariationen als zentrales Instru
ment der Konjunktursteuerung vor. Die Anwen
dung des Instrumentariums stößt jedoch auf eine 
Reihe von Grenzen. Zum einen liegen die öffent
lichen (Investitions-)Ausgaben von Ländern und 
Gemeinden weitgehend fest und sind kurzfristig 
kaum beeinflußbar. Zum anderen bedürfen aus
gabenpolitische Maßnahmen einzelner Gebiets
körperschaften (gebietskörperschaftlicher Ebe
nen), sollen sie im Gleichschritt erfolgen, einer 
kooperativen Abstimmung. Werden größere Inve
stitionsvorhaben gemeinsam im Wege von Misch
finanzierungen durchgeführt, so zeigt sich, daß 
immer w ieder eine Verwischung der Verantwor
tung und eine Beeinträchtigung der Aufgaben
erfüllung zu beobachten ist. Schließlich muß auch 
berücksichtigt werden, daß eine gemeinsame dia
gnostische und prognostische Beurteilung der 
gesamtwirtschaftlichen Lage nicht leicht zu errei
chen ist. Der Finanzplanungsrat, der für die Ko
ordinierung der stabilitätspolitisch orientierten 
Finanz- und Haushaltspolitik der Gebietskörper
schaften eingerichtet wurde, konnte seine Auf
gabe bisher infolge sachlicher und politischer 
Verständigungsschwierigkeiten nur unzulänglich 
erfüllen.

Das Institut der „direkten Demokratie“ in der 
Schweiz setzt dem ausgabepolitischen Instrumen
tarium  der Stabilisierungspolitik noch engere 
Grenzen. Die Staatsbürger sind nicht bereit, bei 
Abstimmungen über Investitionsvorhaben kon
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junkturpolitische Rücksichten walten zu lassen. 
Die politischen Entscheidungsträger der Schweiz 
räumen daher der Ausgabenpolitik nur eine sub
sidiäre Rolle ein. In Österreich ist der ausgaben
politische Spielraum des Bundes infolge des ver
gleichsweise hohen Zentralisierungsgrades groß. 
Durch Konjunkturausgleichsbudgets wird versucht, 
eine aktive Investitionspolitik zu betreiben. Eine 
Beeinträchtigung erfährt die Ausgabenpolitik des 
Bundes allerdings durch ein hohes Maß an 
Zweckbindungen von Einnahmen für Investitions
ausgaben und durch das Institut der Auftragsver
waltung, das den Ländern einen zeitlichen Steue
rungseinfluß bei der Realisierung der Investitions
ausgaben gibt.

Verschuldungsverhalten

im letzten Arbeitskreis wurde geprüft, inwieweit 
die einzelnen Gebietskörperschaften (gebiets
körperschaftlichen Ebenen) durch eine der Kon
junktur gegenläufige Variation der Schuldaufnah
me einen Beitrag zur S tabilisierungspolitik leisten 
können. In der Bundesrepublik Deutschland und 
in Österreich bescheinigt die Verschuldungssta
tis tik  dem Bund ein antizyklisches Verhalten. In 
der Bundesrepublik kann auch für die Länder 
festgestellt werden, daß sie im Konjunkturverlauf 
zumindest nicht prozyklisch agierten. Anders ist 
das Verhalten der Gemeinden zu beurteilen, 
deren Ausgabe- und Verschuldungsverhalten im 
allgemeinen der Einnahmenentwicklung folgte und 
dam it eine prozyklische Tendenz aufweist.

Die Einbindung der Gemeinden in die Konjunktur
po litik  durch das Instrument der Kreditlim itierung 
(Schuldendeckel) in der Bundesrepublik wurde 
einer besonderen Kritik unterzogen. Bei der Ver
ordnung einer Beschränkung der Kreditaufnahme 
wird übersehen, daß die Beeinflussung des Inve
stitionsvolumens zu dem viel früher anzusetzen
den Zeitpunkt der Auftragsvergabe zu erfolgen 
hätte. Eine nachträgliche Kürzung der Kreditauf
nahme kann dazu führen, daß Gemeinden in 
schwerwiegende Liquiditätsengpässe kommen 
und/oder begonnene Bauprojekte als „Bau
ruinen“ eingestellt werden müssen. Darüber hin
aus ist der „vergangenheitsorientierte Rechen
modus“ der Kreditbeschränkung bedenklich, da 
sowohl Gemeinden, die in der Vorperiode eine 
zurückhaltende Investitionspolitik betrieben ha
ben, als auch Gemeinden, die neue Aufgaben zu 
bewältigen haben, benachteiligt werden. Außer
dem ist nicht auszuschließen, daß Gemeinden im 
Laufe der Zeit nur deshalb Schuldaufnahmen 
tätigen, um in späteren Perioden nicht zu stark 
„heruntergestrichen“ zu werden.

Angesichts der mit einer Begrenzung gemeind
licher Kreditaufnahmen verbundenen unerwünsch
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ten Lenkungseffekte wurde empfohlen, das Aus
gabeverhalten der Gemeinden im Konjunkturver
lauf entweder durch eine Variation von allgemei
nen Investitionszuschüssen oder durch eine Ver- 
stetigung der den Gemeinden zufließenden Ein
nahmen zu beeinflussen.

Die Schweizer Vertreter betrachten die gemeind
liche Verschuldungspolitik als Resultat ausgabe- 
politischer Entscheidungen und nicht als konjunk
turpolitischen Aktionsparameter. Indirekt sei je
doch auch in der Schweiz eine kreditpolitische 
Kontrolle der Gemeinden insofern gegeben, als 
ganz allgemein die Aufnahme von privaten und 
öffentlichen Anleihen der Bewilligung durch eine 
Emissionskommission bedürfe, die auch kon
junkturpolitische Überlegungen berücksichtigen 
könne. Die österreichischen Vertreter beklagten, 
daß es derzeit überhaupt keine direkten Möglich
keiten gäbe, die Schuldaufnahme der Gemeinden 
zu beeinflussen. Diese zeigen daher auch deutlich 
einen prozyklischen Verlauf. Eine indirekte Ein
flußmöglichkeit besitzt der Bund dadurch, daß er 
die bestehenden Zinsverbilligungsprogramme für 
Gemeindeinvestitionen in den Dienst der Konjunk
turpolitik stellen kann.

ln gedrängter Form könnten die Ergebnisse des 
Kongresses wie fo lgt zusammengefaßt werden:

□  Hinsichtlich der Meßbarkeit von Konjunktur
phänomenen und deren Beeinflussung durch 
finanzpolitische bzw. budgetpolitische Maßnah
men ist unter Theoretikern und Praktikern eine 
weitgehende Ernüchterung eingetreten.

□  Angesichts der Unsicherheit der Effizienz kon
junkturpolitischer Maßnahmen tr itt der Z ielkonflikt 
zwischen globaler (zentralstaatlicher) Konjunktur
lenkung und bundesstaatlicher Selbstbestimmung 
bzw. Selbstverwaltung wieder stärker in den Vor
dergrund.

□  Einer m ittelfristigen Verstetigung der Finanz
politik  durch deren Einbettung in m ittelfristige 
Finanzplanungen wird der Vorzug vor antizykli
schen „Wechselbädern“ gegeben.

□  Die Kooperationsformen bzw. -Institutionen 
zwischen den bundesstaatlichen Ebenen müssen 
verbessert werden, um eine reibungsfreie Abstim
mung der m ittelfristigen Finanzplanungen zu er
möglichen.
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